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Alterspflegeheim Region Burgdorf

Werner Gallati

Im Herbst des Lebens

«Ja, lang leben will halt alles, aber alt werden will kein Mensch.»

Diese Worte von Nestroy umschreiben kurz und bündig das Problem
des Älterwerdens, das für viele Menschen drohend über ihrem Leben
steht. Das Alter ist eines jeden Zukunft, dieses eherne Gesetz der

Schöpfung lässt sich nicht umgehen. Damit ist aber nicht gesagt, dass,

wer im Herbst des Lebens steht, an Freuden und Genüssen, an Arbeit
und Kultur nicht mehr teilhaben kann oder darf. Nur wird das

Teilhaben und Erleben anders gestimmt sein als in der Jugend oder in den

Jahren zwischen dreissig und vierzig. Jeder Lebensabschnitt, getragen
von einem verborgenen Sinn, weist seine Höhen und Tiefen auf, bringt
Lust und Schmerz mit sich und stellt eine besondere Erfahrungswelt
dar, die nicht austauschbar ist. Jedes Alter, von der Jugend bis zum
Tode, besitzt seine eigenen Probleme, aber auch seine eigene
Unbeschwertheit und Schönheit. In jedem Lebensabschnitt kann der Mensch

Herausforderung und Erfüllung finden. Das Alter gehört zum Leben
wie die Jugend, es rundet den Bogen vom Anfang zum Ende erlösend
ab.

Das Älter- und Altwerden muss und darf keine Tragödie sein, man soll

es akzeptieren und dazu stehen, im Bewusstsein, dass der Herbst des

Lebens goldene Reichtümer birgt durch die Reifung der Persönlichkeit,

das Vorrücken auf eine höhere Stufe. Die Kultur des Alters ist aus

der Lebenserfahrung geboren, sie ist eine Frucht vermehrter
Innerlichkeit. Ebenso empfindet Carl Hilty, wenn er sagt, dass das

Leben im Alter immer schöner und grossartiger werden könne und

solle. Es wird weniger mehr den irdischen Gütern verpflichtet sein und

damit vermehrt über den Dingen stehen, ein Gedanke, dem Wilhelm
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von Humboldt in «Briefe an eine Freundin» poesievoll Ausdruck gibt:
«Das Alter ist im Grunde, wo es schön und kräftig empfunden wird,
nichts anderes als ein Hinaussehen aus dem Leben, ein Steigen des

Gefühls, dass man die Dinge verlassen wird, ohne sie zu entbehren...».
Die Konfrontation mit dem Alter wird früher oder später jeden treffen,
ob er darauf vorbereitet ist oder nicht. Aus dieser Auseinandersetzung
kann nur der in ein harmonisches Leben finden, der das Problem
geistigseelisch bewältigt, der seine innere Stimme zum Ja-sagen bringt. Eine

gute gesundheitliche Verfassung und körperliche Haltung als Folge
betriebener Fitness-Übungen und sportlicher Betätigung können dabei

wenig helfen, so erleichternd sie sonst wirken mögen. Mit
Körperertüchtigung allein löst man das Problem des Altwerdens nicht.
Die Erkenntnis, dass das Alter nicht unbedingt eine passiv zu erleidende
Phase unseres Lebens darstellen muss, sondern vielmehr die
Übernahme einer andern Aufgabe und das Spielen einer neuen Rolle mit
sich bringt, hat Goethe in folgende Worte gefasst : «Man sagt sich oft im
Leben, dass man die Vielgeschäftigkeit vermeiden, besonders, je älter
man wird, sich desto weniger in ein neues Geschäft einlassen soll. Aber
man hat gut reden, gut sich und andern raten. Älterwerden heisst, selbst
ein neues Geschäft antreten; alle Verhältnisse verändern sich, und

man muss entweder zu handeln ganz aufhören oder mit Willen und Be-
wusstsein das neue Rollenfach übernehmen.» Zu dieser Rolle, die
allerdings gelernt sein will, sollte man sich in vorgerückteren Jahren bekennen

und im Dualismus zwischen Resignation, Rückzug und Passivität
auf der einen Seite und bewusstem Erleben und Gestalten des Daseins
auf der andern auch im Alter entschlossen das aktive Leben wählen.
Die als Folge des hygienischen und medizinischen Fortschritts eingetretene

Verlängerung des Lebens auf durchschnittlich 69 Jahre brachte
der Allgemeinheit neue Probleme. Insbesondere hat nicht nur die absolute

Zahl der über 65jährigen in den vergangenen siebzig Jahren stark

zugenommen, sondern auch deren Anteil an der Gesamtbevölkerung,
der von 1900 bis 1970 von 5,8 auf 11,4 Prozent anstieg. Während sich
die Bevölkerung seit der Jahrhundertwende annähernd verdoppelte,
betrug die Zunahme der über 65jährigen 270 Prozent. Die Zahl der
Bewohner unseres Landes im Alter von 65 und mehr Jahren wird,
gemäss aufgestellten Hypothesen, im Zeitabschnitt 1971-1981 von
etwa 711 000 auf rund 830000 anwachsen.
Diese Entwicklung bedeutet für viele Menschen Fortschritt, jedoch
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nicht für alle : denn wie oft ist der Lebensabend mit abnehmenden Kräften,

mit leichter Gebrechlichkeit oder sogar mit schwerer chronischer,
unheilbarer Krankheit verbunden In solchen Fällen ist es begreiflich,
wenn sich die Betroffenen über die Errungenschaften der modernen
Medizin wenig freuen, weil die ärztliche Betreuung wohl das Leben

verlängert, aber damit eben auch das Leiden. Von den Gesunden darf
erwartet werden, dass sie den pflegebedürftigen alten Menschen Anteilnahme

entgegenbringen, sie, auch wenn sie gebrechlich sind, als

Persönlichkeit mit ihren Eigenarten als Glied unserer Gesellschaft und
Gemeinschaft anerkennen.

Eine Idee setzt sich durch

Für die Region Burgdorf entspricht der Altersaufbau der Bevölkerung
ungefähr dem gesamtschweizerischen Durchschnitt, das heisst, dass

unter allen Einwohnern etwa 12 bis 13 Prozent alte Leute leben. Es

wird geschätzt, dass davon noch 80 Prozent gesund, 14-16 Prozent von
leichten Störungen befallen und 4—6 Prozent pflegebedürftig sind, die
eine intensive Betreuung erfordern. Man spricht in diesem Zusammenhang

oft von den «guten alten Zeiten», die den Alten und Gebrechlichen

einen geborgenen Lebensabend im Stöckli oder in der Familie,
auf jeden Fall in der Betreuung der Jüngeren, ermöglichten. Wie geborgen

und wie gut sich jedoch die Situation für beide Teile gestaltete, wie

segensreich sich die Pflege erwies - das zu beurteilen liegt ausserhalb

unseres Vermögens. Bestimmt aber war und ist die Betreuung eines

Chronischkranken eine schwere Aufgabe, der nicht jedermann gewachsen

sein dürfte und die zufriedenstellend zu erfüllen es geeigneten,
speziell geschulten Personals und zweckmässiger Einrichtungen in einem
Heim bedarf.
Aus dieser Situation entstand die Idee von Dr. Hans Stauffer, es sei, als

Ergänzung zur Alterssiedlung und zu den Altersheimen, in Burgdorf
auch die dritte Stufe in der Betreuung alter Menschen zu realisieren,
nämlich ein Alterspflegeheim. Überzeugt von der Richtigkeit seines

Konzepts, gelang es dem Initianten, drei Burgdorfer Unternehmungen
für seine Gedanken zu gewinnen, die im Jahre 1962 mit einem Kapital
von Fr. 35000.- eine Stiftung errichteten. Die Aufgabe der Stiftung
wurde in Art. 2 der Gründungsurkunde wie folgt festgelegt: «Die
Stiftung bezweckt den Bau und Betrieb eines Alterspflegeheims in Burg-
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dorf.» Damit war der erste Schritt getan auf dem Wege zur Erreichung
des fernen Ziels.
Was die weitsichtigen Gründer begannen, setzte der Stiftungsrat fort,
und er führte das Werk ehrenamtlich in jahrelanger aufwendiger Tätigkeit

der Verwirklichung entgegen. 16 Jahre dauerte es, bis die von den
Stiftern gestellte Aufgabe ihre Erfüllung fand. Diese Jahre bilden den

langen Weg, der zu gehen war von der Gründung der Stiftung bis zum
Tage, da sich die Türen des Alterspflegeheims für die Aufnahme der
ersten Patienten öffneten. Es war zum Teil ein sanfter, gepflasterter,
mehrheitlich jedoch ein steiniger, dornenvoller Weg mit allerlei
Hindernissen.

Vorarbeiten

Während der ersten Jahre nach der Gründung beschränkte sich die

Tätigkeit des Stiftungsrates vorerst auf die Verwaltung des Vermögens
und auf dessen Mehrung durch freiwillige Zuwendungen. Eine grosse
und freudige Überraschung und einen entsprechenden Auftrieb
bewirkte die Einzahlung von Fr. 200000.- durch einen unbekannten
Spender im Jahre 1966. Als es sich erwies, dass ein von der
Burgergemeinde verfolgtes Projekt für die Errichtung eines Alterspflegeheims
nicht realisiert werden konnte, ergriff nun der Stiftungsrat im Oktober
1968 die Initiative zur Erfüllung dieser Aufgabe.
Vorerst breitete sich ein weiter Fächer offener Fragen aus, für deren

Abklärung und Beantwortung der Stiftungsrat Kommissionen
einsetzte, die sich mit verschiedenen Problemen zu befassen hatten, so mit
der Finanzierung, der Ausarbeitung einer Betriebsrechnung, mit der
Anstellung des Personals und mit der Abklärung der Bedürfnisse und

Anliegen der Patienten. Als die Projektierung des Neubaus begann,
wurde die Baukommission konstituiert und später vom Stiftungsrat
eine Betriebskommission gewählt, die heute, zusammen mit dem
Verwalterehepaar, für die Führung des Alterspflegeheims verantwortlich
ist. Die von den Kommissionen geleistete wertvolle Arbeit lieferte dem

Stiftungsrat die notwendigen Entscheidungsgrundlagen für die zu
fassenden Beschlüsse.
Ein besonderer Ausschuss befasste sich mit der Standortfrage, wobei
er ebenfalls ein Zusammengehen mit der bestehenden Alterssiedlung
und den Altersheimen untersuchte. Es zeigte sich jedoch, dass hier
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keine Möglichkeiten vorhanden waren. Gemeinsam mit der Direktion
des Spitals und unter Beiziehung der Architekten stellte man fest, dass

ebenfalls innerhalb des Spitalareals keine Bauparzelle zur Verfügung
stand. Gestützt auf den Bericht einer Subkommission wurde im Herbst
1969 die Spitalmatte südlich des Krankenhauses als Standort gewählt
und der Architekt mit der Ausarbeitung eines Vorprojektes beauftragt.
Die Landbesitzer hatten bereits vorher, unter der Voraussetzung der
Erfüllung gewisser Bedingungen, ihre Zustimmung für den Verkauf des

nötigen Areals erteilt.
Obschon sich nun die zuständigen kantonalen Behörden der Angelegenheit

annahmen und Regierungsrat Adolf Blaser am 22. Februar
1972 in Burgdorf die Öffentlichkeit über die verfügte Koordination
Alterspflegeheim/Bezirksspital orientierte, blieb der Erwerb von Bauland

auf der Spitalmatte angesichts der bestehenden Auflagen weiterhin

eine offene Frage. In Anwesenheit des Regierungsstatthalters, des

Stadtpräsidenten und einer Delegation des Alterspflegeheims
versicherten die Vertreter der Landbesitzer in einer Besprechung im Mai
1972 erneut, dass sie bereit seien, das notwendige Land zu verkaufen,
wenn gleichzeitig für das gesamte Bleichegut ein Bebauungsplan genehmigt

werde und die notwendige Umzonung erfolge. Die zwingende
Notwendigkeit dazu ergebe sich aus der geplanten Umfahrungsstrasse, den

vorgesehenen Anschlusswerken und den weiteren Strassenbauten auf
ihrem Besitz, die die Weiterführung des Landwirtschaftsbetriebes
verunmöglichen würden. Der Vertreter der Erbengemeinschaft als
Landbesitzer bestätigte dem Stiftungsrat zudem schriftlich, dass ohne

Erfüllung der gestellten Bedingungen an einen Kauf der vorgesehenen
Parzelle nicht zu denken sei. Das Land des Bleichegutes müsse als Einheit

betrachtet und dementsprechend auch in seiner Gesamtheit in die

Planung einbezogen werden.
Da dem Überbauungs- und Umzonungsprojekt «Bleichegut» Opposition

erwuchs und die Koppelung des Landkaufs mit der Umzonung
in der Öffentlichkeit heftig kritisiert wurde, schwanden die Chancen
auf eine baldige Realisierung des Alterspflegeheims beim Spital, standen

doch langwierige Verhandlungen und ein höchst unsicheres Ergebnis

einer Volksabstimmung in Aussicht. Demgegenüber drängte die
Zeit. In dieser prekären Situation und als ebenfalls bekannt wurde, dass

das kantonale Planungsamt Einwendungen gegen den Oberbauungsplan

anzubringen habe, entschloss sich der Stiftungsrat des Alters-
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pflegeheims, um nicht nutzlos weitere Zeit zu verlieren, auf die Spitalmatte

zu verzichten und einen neuen Standort zu suchen.
Nachdem mit verschiedenen Landbesitzern Verhandlungen geführt
wurden, entschloss sich der Stiftungsrat, das von der Burgergemeinde
offerierte Land am Einschlagweg mit 12564 m2 im Baurecht zu
übernehmen. Die Burgergemeindeversammlung vom 18. Dezember 1972

ermächtigte den Burgerrat, mit der Stiftung Alterspflegeheim zu
vorteilhaften Bedingungen einen entsprechenden Baurechtsvertrag abzu-
schliessen, was im Frühjahr 1973 geschah.

Lichtblicke

Zwischen dem Auf und Ab, zwischen Hoffnung und Enttäuschung, gibt
es in jedem Leben besondere, leuchtende Ereignisse. Auch der Werdegang

des Alterspflegeheims wurde durch solche Lichtblicke erhellt.
Nicht vergessen und heute noch gegenwärtig ist beispielsweise das zu
Gunsten des Alterspflegeheims im Jahre 1971 von der Bevölkerung
von Stadt und Land bestrittene ABA-Fest, dessen Ertrag von Franken
300 000.— dem Stiftungsvermögen zukam und das in nie geahntem Aus-
mass die Solidarität mit den alten, kranken Mitbürgern zum Ausdruck
brachte.
Zwei weitere, Freude auslösende Ereignisse sind hier ebenfalls
erwähnenswert: Einmal die Volksabstimmung in der Stadt Burgdorf vom
21. Dezember 1975 über die Vorlage «Übernahme der Zinsen,
Zinsverluste und Amortisationen durch die Einwohnergemeinde Burgdorf
für ein durch die Stiftung Alterspflegeheim Burgdorf aufzunehmendes
Bankdarlehen zur Finanzierung der Erstellung eines Alterspflegeheims
zwecks Überführung in den Lastenausgleich». Diese Vorlage wurde
vom Souverän mit 3722 Ja gegen 477 Nein glänzend angenommen. Einmal

mehr hatte damit die Bevölkerung von Burgdorf eindrücklich ihre
Verbundenheit mit unserem Vorhaben dokumentiert. Das zweite
positive Ereignis, das nicht unerwähnt bleiben darf, war die Behandlung
des Bauprojektes und die Beschlussfassung darüber im kantonal-bernischen

Parlament am 9. Februar 1976. Erleichtert und dankbar nahm
der Stiftungsrat an diesem Tag Kenntnis von der Zustimmung des Grossen

Rates, denn nun war der Weg frei und mit dem Bau konnte begonnen

werden.
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Wer bauen will, muss jedoch über die nötigen Finanzen verfügen. Es

war damals, als sich der Kapitalmarkt so ausgetrocknet darbot wie die

ausgesengte Erde zu Baubeginn, nicht leicht, die benötigten Baukredite
zu erhalten. Immerhin stellte sich der Geldbedarf, neben der
Bundessubvention und den eigenen Mitteln, auf über 13 Millionen Franken.
Wohlwollen und Verständnis halfen auch hier. Ein regionales
Bankenkonsortium und eine Versicherungsgesellschaft stellten der Stiftung
das Fremdkapital zur Verfügung.
Dazu kommt die bemerkenswerte Tatsache, dass im Laufe der Jahre
dem Vorhaben Alterspflegeheim durch viele Spenden, Zuwendungen
und Legate grosse Hilfe zuteil geworden ist. Sie bedeuteten nicht nur
geschätzte finanzielle sondern auch moralische Unterstützung, und sie

ermutigten zum Durchhalten.
Ein freudiger Tag für alle Beteiligten war sodann der 3. März 1976, als

unter einem sonnigen, wolkenlosen Himmel auf der Wiese am
Einschlagweg der erste Spatenstich getan wurde, womit das Signal zum
Beginn der Bauarbeiten gegeben war. Im gleichen Jahr, vier Monate
später, erfolgte die symbolische Grundsteinlegung, das heisst, es wurde
eine Kupferkassette mit wichtigen Dokumenten eingemauert. Und
wiederum nach einigen Monaten, anfangs Februar 1977, durften der

Stiftungsrat und die Baukommission die Architekten, Ingenieure und
Handwerker zur «Ufrichti» einladen.

Die Verantwortlichen

Für die Planung des Alterspflegeheims Region Burgdorf sowie für die

Bauleitung waren die Architektengemeinschaft Indermühle Architekten

AG, Bern, und Adrian Keckeis, Architekt, Burgdorf, verantwortlich,

während mit den Ingenieurarbeiten das Büro Eichenberger+ Mark-
walder AG, Burgdorf, betraut worden war. Die Verantwortung als

Bauherr und die Zuständigkeit für die Auftragsvergebungen fielen
dem Stiftungsrat zu, der sich bei der Eröffnung des Heims wie folgt
zusammensetzte: Dr. Werner Gallati, Präsident; Walter Graber,
Vizepräsident; Peter Sommer, Kassier; Franz Aebi, Hans Bruhin, Kurt
Lanzrein, Dr. Heinz Luder, Karl Oldani, Jakob Schaller.
Die Führung des Alterspflegeheims liegt in den Händen des Verwalterehepaares

Manfred und Katrin Schwitter-Schneider.
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Ein C-Heim

In der ersten Phase der Planung war ein gemischtes Alters- und Pflegeheim

vorgesehen. Mit der näheren Abklärung der Bedürfnisfrage und
namentlich auch als Folge der Gespräche mit der kantonalen Fürsorgedirektion

zeichnete sich klar die Notwendigkeit ab, ein reines
Alterspflegeheim vom Typus C zu errichten, was verständlicherweise
organisatorische, bauliche und finanzielle Konsequenzen nach sich zog. Die
glücklicherweise rechtzeitig vorgenommene Umstellung und die damit
verbundenen höheren Investitionen finden ihre volle Rechtfertigung
in der Tatsache, dass das Pflegeheim sechs Monate nach seiner Eröffnung

voll besetzt war und es bis heute geblieben ist und sich seine

Konzeption in der Praxis bewährt hat.
An dieser Stelle mag es interessant sein, die verschiedenen Typen von
Altersunterkünften darzustellen anhand der von Fachorganisationen
und den Kantonen vereinbarten einheitlichen Benennung, so wie sie

im Kanton Bern offiziell Anwendung findet :

Typ Eh-Wohnungen für Betagte
Wohnungen ohne spezielle Ausstattung, die in erster Linie für Betagte
reserviert und für ambulante Dienste leicht erreichbar sind.

Typ Ea-Alterswohnungen
Einzelne oder gruppiert in verschiedenen Gebäuden untergebrachte
Wohnungen, die es nach Lage und Ausstattung dem Mieter erlauben,
auch bei körperlicher Behinderung allein zu wohnen.

Typ Eg-Alterssiedlung
Zusammenfassung von Alterswohnungen in einem oder mehreren
Gebäuden, meistens verbunden mit Gemeinschaftsräumen und
gemeinschaftlichen Dienstleistungen.
Typ D-Altersheim
Heim, das für langfristige Unterkunft und Verpflegung leicht behinderter,

älterer Menschen eingerichtet ist, deren Gesundheitszustand aber in
der Regel nur gelegentlich Krankenpflege und ärztliche Behandlung
erfordert.
Typ C-Krankenheim (Pflegeheim)
Heim, das hauptsächlich der dauernden Unterkunft und Pflege lang-
zeitkranker und pflegebedürftiger Menschen dient, welche tägliche
Krankenpflege und eine regelmässige ärztliche Behandlung benötigen.
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